
Stadt Haldensleben 

 

 

1. Satzung 

zur Änderung der Satzung der Stadt Haldensleben zur Umlage der Verbandsbeiträge des 

Unterhaltungsverbandes „Untere Ohre“ für das Haushaltsjahr 2016 

 

Auf Grund des § 56 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16. März 2011 

(GVBI. LSA 2011,S. 492), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Beschleunigung von 

Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren und zur Verbesserung der Verteidigung im 

Hochwasserschutz vom 18. Dezember 2015 (GVBI. LSA S. 659) in Verbindung mit den §§ 5, 8, 11 

und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 

17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288) und der §§ 1 und 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 

Sachsen-Anhalt (KAG LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 1996, S. 405), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2014 (GVBl. LSA S. 522), alle in der jeweils 

geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Haldensleben in seiner öffentlichen Sitzung am 

09.03.2017 die Satzung der Stadt Haldensleben zur Umlage der Verbandsbeiträge des 

Unterhaltungsverbandes „Untere Ohre“ für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen: 

 

 

Artikel I 

 

 

(1) Der § 2 wird wie folgt ergänzt: 

 

Die Stadt Haldensleben legt die Beiträge, die ihr aus ihrer gesetzlichen Mitgliedschaft im 

UHV „Untere Ohre“ entstehen, sowie die bei der Umlegung der Verbandsbeiträge 

entstehenden Verwaltungskosten auf die Umlageschuldner um (Umlage). 

 

(2) Der bestehende §7 Abs. 3 entfällt. 

 

(3) In § 7 Umlagesatz wird ein neuer Absatz 3 eingeführt: 

 

Die Verwaltungskosten für jeden erlassenen Umlagebescheid betragen einschließlich 

Porto 3,37 €.  

 

Artikel II 

Inkrafttreten 

 

Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Haldensleben zur Umlage der Verbandsbeiträge 

des Unterhaltungsverbandes „Untere Ohre“ für das Haushaltsjahr 2016 tritt rückwirkend zum 

01.01.2016 in Kraft. 

 

 

 

 

Haldensleben, den  

 

 

 

 

Blenkle 

Bürgermeisterin 



Bekanntmachungsanordnung 

 

Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Haldensleben zur Umlage der Verbandsbeiträge 

des Unterhaltungsverbandes „Untere Ohre“ für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht.  

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des 

Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) gemäß § 8 Abs. 3 KVG LSA 

gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Haldensleben, den  

 

 

 

Blenkle 

Bürgermeisterin 

 


